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 Veröffentlicht am 23.03.1976

Norm

ABGB §1061

ABGB §1318

Rechtssatz

Übernimmt der Verkäufer die vertragliche Nebenp icht eine Waschmaschine anzuschließen, so kann der Käufer damit

rechnen, daß der Verkäufer die Geschirrwaschmaschine durch einen entsprechend geschulten Fachmann anschließen

lassen werde, sodaß er damit auch alle objektiv erforderliche Maßnahmen zwecks Befreiung von der Haftung nach §

1318 ABGB getroffen hat.
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